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 Bericht des Vorstandes zu der unter Ziffer 6 der T agesordnung genannten 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und zu d er dort vorgesehenen 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss (§ 186 Abs.  4 Satz 2 in Verbindung 
mit § 203 Abs. 1 und 2 AktG) 

 
Unter Tagesordnungspunkt 6 soll ein neues genehmigtes Kapital 2010 von insgesamt 
Euro 750.000,00 im Wege der Satzungsänderung geschaffen werden, das bis zum 31. 
Oktober 2015 befristet sein soll. Das neue genehmigte Kapital 2010 tritt neben die 
bereits bestehenden genehmigten Kapitalia 2007/I und 2008/I. Im Interesse 
größtmöglicher Flexibilität soll auch das neue genehmigte Kapital 2010 insgesamt 
sowohl für Bar- als auch für Sachkapitalerhöhungen zur Verfügung stehen. 
 
Die Gesellschaft als Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, sich auch zukünftig an 
Unternehmen zu beteiligen oder Unternehmen bzw. Unternehmensteile zu erwerben. 
Dadurch soll zusätzlich der Wert der Aktie der Gesellschaft gesteigert werden. Um 
auch Eigenkapital zur Finanzierung einsetzen zu können, ist es notwendig, das 
vorgeschlagene genehmigte Kapital zu schaffen. Da eine Kapitalerhöhung bei einer 
Akquisition kurzfristig erfolgen muss, kann diese in der Regel nicht von der nur einmal 
jährlich stattfindenden Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden. Vielmehr 
bedarf es aus diesem Grund der Schaffung eines genehmigten Kapitals, auf das der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates schnell zurückgreifen kann. 
 
- Barkapitalerhöhung 
 
Im Falle der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den 
Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand soll jedoch 
ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge, die infolge des 
Bezugsverhältnisses entstehen und nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt 
werden können, zur Erleichterung der Abwicklung vom Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen. 
 
In Fällen der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals soll der 
Vorstand ferner gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt 
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates hinsichtlich eines Erhöhungsbetrages, der 
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausnutzung der Ermächtigung 10% des vorhandenen Grundkapitals übersteigt, das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem 
Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenkurs nicht wesentlich 
unterschreitet. 
 
Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen in ihren 
verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen und einen dafür 
bestehenden Kapitalbedarf ggf. auch sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts ermöglicht dabei der Verwaltung nicht nur ein zeitnäheres Agieren, 
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sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis. Dies führt 
im Vergleich zu Bezugsrechtsemissionen zu höheren Emissionserlösen. Zusätzlich 
kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen 
verbunden werden. 
 
Bei Ausnutzung der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 203 
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wird der Vorstand die Abweichung vom 
Börsenpreis so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 
vorherrschenden Marktbedingungen möglich ist.  
 
Der Bezugsrechtsausschluss darf weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 10% des 
bestehenden Grundkapitals überschreiten. Durch diese Vorgaben wird in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen den Schutzbedürfnissen der 
Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung 
getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des börsenkursnahen Ausgabekurses der 
neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien 
Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, die zur Aufrechterhaltung seiner 
Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die Börse 
zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen 
Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Vermögens- wie auch die 
Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter 
Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der 
Gesellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet 
werden. 
 
- Sachkapitalerhöhung 
 
Im Zusammenhang mit der Absicht der Gesellschaft, Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteile zu erwerben, bedarf die 
Gesellschaft auch der Möglichkeit, derartige Akquisitionen durch Aktien finanzieren zu 
können. 
 
Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Akquisitionswährung anbieten zu können, 
schafft einen Vorteil im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte. Durch die 
vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand auf dem nationalen oder 
internationalen Markt rasch und flexibel auf vorteilhafte Angebote oder sich ansonsten 
bietende Gelegenheiten reagieren. Um die Liquidität der Gesellschaft zu schonen, 
können oder sollen die im Rahmen der Akquisition von Unternehmen oder 
Unternehmensbeteiligungen zu zahlenden Gegenleistungen - insbesondere auch unter 
dem Gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur - oft nicht mehr in Geld 
erbracht werden. Häufig besteht auch der Veräußerer darauf, als Gegenleistung 
Aktien der erwerbenden Gesellschaft zu erhalten, weil dies für ihn günstiger sein kann. 
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Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auszuschließen, um die neuen Aktien gegen 
Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 
auszugeben, soll den Vorstand in die Lage versetzen, eigene Aktien der Gesellschaft 
zur Verfügung zu haben, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, 
Unternehmensbeteiligungen oder Unternehmensteile, Patente, gewerbliche 
Schutzrechte, Lizenzen oder eine einen Betrieb bildende Gesamtheit von 
Wirtschaftsgüter gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft erwerben zu können.  
 
Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen 
wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach 
Einschätzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates im Interesse der Gesellschaft 
und damit ihrer Aktionäre liegt. 
 
Der Vorstand wird über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals jeweils in der 
nächsten Hauptversammlung berichten. 
 

 
München, im September 2010 
Blue Cap AG 
Der Vorstand 


